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RS OGH 1955/9/21 2Ob363/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1955

Norm

RVO §903 Abs1

StPO §460

ZPO §268 IIID4b

Rechtssatz

Die im § 903 Abs 1 RVO geforderte Feststellung kann auch durch eine Strafverfügung getro9en werden. bei der

Anwendung des § 903 Abs 1 RVO kommt es auf den Wortlaut des strafgerichtlichen Erkenntnisses an. Wenn darin die

Feststellung einer qualifizierten Fahrlässigkeit fehlt, kann der Streitrichter diese Feststellung nicht ergänzen.
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